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SchmidtsKatze: Ich gehöre zu den wenigen Prozent von Menschen, die auch im Internet viel
Wert auf Anonymität legen und deshalb posaune ich nicht alle persönlichen Daten von mir
heraus. Und Danke der Nachfrage. Ich bin so wie bei Schülern als auch bei Lehrern an der
Schule, an der ich tätig bin sehr beliebt.

@veronica: Wie lange würde das dauern und gilt das auch für Bundesländer außerhalb
Bayerns? Wo kann ich damit nachfragen? Die Studienberatung der Uni gab mir nur
schwammige Aussagen und vom Arbeitsamt fange ich jetzt nicht an.

@Nitta: Ein duales Studium ist doch aber nochmal etwas ganz anderes. Wenn ich einen Kredit
aufnehme und dann mein Studium scheitert, habe ich ein ernsthaftes Problem. Denn von 1200
Euro einen KFW zurück zahlen wird spaßig.

Zweisam: Bleib mal sachlich. Ich hoffe, bei deinen Schülern schweifst du nicht auch derart aus
wie hier. Bestimmt hat dir schon einmal jemand gesagt, dass es verdammt unhöflich ist über
jemanden in der dritten Person zu schreiben, um den es hier geht.
Ich kann hier nur wiedergeben was mir gesagt wurde und das hieß: Entweder 20 Stunden Arbeit
und Studium oder kein Status als Vollzeitstudent. Denn mit 20 Stunden je Woche komme ich
auf 680 Euro und davon Sozialabgaben und alles zu finanzieren wird verdammt schwer. Und mit
dem Wissen, dass ich noch studiere, gibt mir kein Chef eine Vollzeitstelle. Das habe ich bereits
bei verschiedenen Arbeitgebern probiert. Da hieß es: Das machen wir nicht. Beenden Sie erst
einmal Ihr Studium. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich nicht erkundigt hätte.
Ich könnte nur versuchen, dass ich weg ziehe, da ich mit der Pendlerei, die mich momentan
betrifft eh noch alles schwerer machen würde. Dann müsste ich aber wieder für ein Zimmer
zahlen und da komme ich mit Sicherheit auch nicht unter 300 Euro weg. Bleiben noch 380 Euro
für die Krankenkasse, den Lebensunterhalt, Strom, Internet.. Sehr knapp um nicht zu sagen
unmöglich. Klingt wohl eher nach Kredit.
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